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Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 
2024 – ab dem 12.12.2023 

Der für das Haushaltsjahr 2024 aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung mit seinen Anlagen liegt ab dem 
12.12.2023 während des Beratungsverfahrens im Rat gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S.666) zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), zur Einsichtnahme aus.  
 
Der Haushaltsplanentwurf mit seinen Anlagen ist jederzeit online unter www.witten.de und zu folgenden 
Servicezeiten an der Information der Bürgerberatung (Rathausforum, Marktstraße 16) einsehbar:  
 
montags, mittwochs, donnerstags 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
                                                           13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
dienstags    08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
                                                          13:00 Uhr – 17:00 Uhr 
 
freitags                                               08:00 Uhr – 13:00 Uhr 
 
Gegen den Entwurf können Einwohner oder Abgabepflichtige innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Beginn 
der Auslegung schriftlich oder zur Niederschrift (Stadt Witten, 58449 Witten) Einwendungen erheben. 
 
 
Witten, Dezember 2023      Der Bürgermeister 
        In Vertretung 
 
 
        Kleinschmidt 
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Öffentliche Zustellung eines Auskunftsersuchen, Zahlungsaufforderung, Mahnung 
und Inverzugsetzung in der Unterhaltsvorschussangelegenheit Checinska, Adiapena, 
geb. am 14.12.2022 - AZ: 51.30.90-5496-C 

 
an  
 
Herrn 
Karol Edward Chechinska – geb. am 17.09.1980 
 
zurzeit unbekannten Aufenthalts 
 
wird hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 01.02.2006 zuletzt geändert am 23.06.2021 (GV. NRW. S. 762), in 
Kraft getreten am 1. Juli 2021, in der zurzeit gültigen Fassung, öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der o.g. Person, war die Zustellung der Festsetzung der 
Ersatzvornahme und der Verwertung durch die Post gemäß § 3 LZG NRW nicht möglich. Es ist daher die 
öffentliche Zustellung gemäß § 10 LZG NRW durchzuführen. Durch die öffentliche Zustellung werden Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.  
 
Das Auskunftsersuchen kann von Herrn Karol Edward Chechinska oder von einem von ihm Bevollmächtigten 
bei der Stadt Witten, Amt für Jugendhilfe und Schule, Unterhaltsvorschusskasse, Rathaus-Südflügel, 
Marktstraße 16, Zimmer 3.24-S,  nach erfolgter Terminvereinbarung abgeholt oder eingesehen werden. 
Auskunft zur Sache erteilt Frau Jäkel.  
 
Im Auftrage 
gez.  
Srol 


